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Licht und Schatten: Bildrechte beim

wissenschaftlichen Publizieren
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Agenda

1. Schutzrechte am Bild: Urheberrecht und Anderes

2. Grenzen des Urheberrechtsschutzes 

3. Lizenzen

4. Open Access
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Grafiker / Fotografin

DoktorandIn

Verlag

Andere AutorInnen

Zitatrecht
oder 

Lizenzvertrag

Verlagsvertrag

Einbau fremder 
Inhalte in die 

Diss.

Einräumung der 
Rechte an der 
Diss. an den 

Verlag



09.04.2025Wissenschaftliches Publizieren für Promovierende Seite 5

Schutzrechte am Bild: Urheberrecht und 

Anderes

§

Glotterbad: Verbotsschild mit Spruch, Es ginge vieles besser wenn 
man mehr ginge, Landesarchiv Baden-Württemberg, 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/, https://www.deutsche-
digitale-

bibliothek.de/item/45DPNNGEITWPUOYRKSMIASTQVYUAMO2H 
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Welche Bilder sind urheberrechtlich geschützt ?

Freiburg: Polizist mit "Halt"-Kelle, Landesarchiv Baden-
Württemberg, Foto: Willy Pragher

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/, 
https://www.deutsche-digitale-

bibliothek.de/item/I7ZWC34RJFTGTKVWV6ELHY6IFL
FUIOP4 



1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst 
gehören insbesondere:
1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme;
2. Werke der Musik;
3. pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst;
4. Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und 
der angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke;
5. Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke 
geschaffen werden;
6. Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke 
geschaffen werden;
7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie 
Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische 
Darstellungen.
(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige 
Schöpfungen.

§ 2 UrhG: Geschützte Werke



Fotografiertes Objekt

2 „Schichten“ = 2 x Urheberrecht ?

Reproduktionsfoto=digitales 
Objekt

Rudolf Belling: Statue 
Max Schmeling



Individualität Gestaltungsspielraum

Menschliche Schöpfung Nicht nur eine nur eine Idee

Urheberechtsschutz des fotografierten Objekts 



Bundesgerichtshof 20.2.2025: 

Urheberrechtsschutz Birkenstock-Sandalen ?





Nein !

• …Ein freies und kreatives Schaffen ist ausgeschlossen, soweit 
technische Erfordernisse, Regeln oder andere Zwänge die Gestaltung 
bestimmen. …Das rein handwerkliche Schaffen unter Verwendung 
formaler Gestaltungselemente ist dem Urheberrechtsschutz nicht 
zugänglich. .

• Es kann nicht festgestellt werden, dass der bestehende 
Gestaltungsspielraum in einem Maße künstlerisch ausgeschöpft 
worden ist, das den Sandalenmodellen der Klägerin 
urheberrechtlichen Schutz verleiht.



Wann sind Fotos, Scans und Gemälde 

„persönliche geistige Schöpfungen“ ?   

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de


Lichtbilder

1. Fotos von dreidimensionalen Objekten:
Regelmäßig „Werk“ nach § 2 UrhG

2. Fotos von Gemälden:
einfaches Lichtbild nach § 72 UrhG/ aber: 

Nicht bei gemeinfreier Vorlage

3. Einfacher (Massen-) Scan von Buchseiten: 
Kein Rechtsschutz

Skulptur: Tod und Teufel 
greifen nach dem sündigen 
Menschen, Badisches 
Landesmuseum Karlsruhe, 
http://creativecommons.o
rg/publicdomain/zero/1.0/
deed.de , 
https://www.deutsche-
digitale-
bibliothek.de/item/NQ6M
BZC3POGUDUYR7FVZQKOI
WXFC7UJB

Digitalisat: Bayerische 
Staatsbibliothek

Nicht urheberrechtlich 
geschützt - Keine kommerzielle 

Nachnutzung

Äpfel im Korb, Bayerische 
Künstlernachlässe e.V., 

https://creativecommons.org/lice
nses/by-sa/4.0/deed.de

https://www.deutsche-digitale-
bibliothek.de/item/CY5J3WEULJJ7

SBBEHZRSMIT3CDJL4CI6

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/NQ6MBZC3POGUDUYR7FVZQKOIWXFC7UJB
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/CY5J3WEULJJ7SBBEHZRSMIT3CDJL4CI6


?
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Rechtsstreit: Foto gemeinfreier Gemälde 

des Reiss-Engelhorn-Museums in 

Wikimedia

Einscannen der Gemäldefotos aus 

einem Museumskatalog und Hochladen 

auf Wikimedia
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2018&Sort=3

&nr=90674&pos=1&anz=195

Bei ihrer Anfertigung hat der Fotograf Entscheidungen 
über eine Reihe von gestalterischen Umständen zu 
treffen, zu denen Standort, Entfernung, Blickwinkel, 

Belichtung und Ausschnitt der Aufnahme zählen. 
Deshalb erreichen solche Fotografien 

regelmäßig - so auch im Streitfall - das für den 
Schutz nach § 72 Abs. 1 UrhG erforderliche 

Mindestmaß an persönlicher geistiger Leistung. 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2018&Sort=3&nr=90674&pos=1&anz=195


§ 68 Vervielfältigungen gemeinfreier visueller Werke 

• Vervielfältigungen gemeinfreier visueller Werke werden nicht durch 
verwandte Schutzrechte nach den Teilen 2 und 3 geschützt.“

• >>>visuelle Werke: Nicht nur Bildende Kunst

• >>> kein einfacher Lichtbildschutz nach § 72

• >>>Gilt auch, wenn: 

▪ das „visuelle Werk nach dem fotografieren gemeinfrei wird

▪ die Lichtbilder vor Inkrafttreten des Gesetzes (7.6. 2021) erzeugt wurden

Kein Urheberrecht für Fotos gemeinfreier 
Gemälde
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Verwendung von abgemalten Fotos

Das Abmalen eines Fotoauschnittes und der nachfolgende Verkauf von Artikeln, 
auf die das abgemalte Motiv gedruckt wurde, kann auch ohne Erlaubnis des 
Fotografen bzw. Rechteinhabers urheberrechtlich zulässig sein (LG Hamburg, 
Urteil vom 22.05.2020, Az. 308 S 6/18).

Vorauss.: Genügender „Abstand“ zum Ausgangswerk („Freie Benutzung“, §24 

bzw.23 UrhG); d.h. übernommene eigenpersönliche Züge des geschützten 
Werkes verblassen angesichts der Eigenart des neuen Werkes in der Weise, dass 
die Benutzung des älteren Werkes durch das neuere nur noch als Anregung zu 
einem neuen, selbstständigen Werkschaffen erscheint (vgl. BGH, Urteil vom 
28.07.2016, Az. I ZR 9/15) ; hier: Beim Bildausschnitt nur „einfaches“ Lichtbild 
nach § 72 UrhG angenomnmen, daher ohnehin keine eigenpersönliche Züge“



09.04.2025Wissenschaftliches Publizieren für Promovierende Seite 20

Open Street Maps
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Satellitenbilder

…sind (wohl) nach § 72 UrhG rechtlich geschützt, wenn die Festlegung der Parameter auch 
eine menschliche Leistung zurückgeführt werden kann. Google Earth >

https://about.google/brand-resource-center/products-and-services/geo-guidelines/#google-earth
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Was bedeutet der Schutz für die 

Nachnutzung ?

Rechteinhaber muss vor der Nutzung gefragt werden: 
Insbes. bei
▪Vervielfältigung und Verbreitung
▪Öffentlicher Wiedergabe (auch: Ins-Netz-Stellen)

Lizenz erforderlich !

Von VG Bild Kunst (für die 
von ihr vertretenen Urheber 

im Rahmen der 
Rechtseinräumung im 
Wahrnehmungsvertrag

Von Urhebern selbst oder z.B. 
Agenturen, soweit 
▪ Urheber nicht von VG Bild 

Kunst vertreten werden oder 
▪ die die Nutzungen über die 

Rechteeinräumung an VG 
Bild Kunst hinausgehen
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Rechtsschutz außerhalb des Urheberrechts: 

„Benutzungsordnung“ der Staatlichen Museen zu Berlin
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Rechtsstreit: Foto gemeinfreier Gemälde des Reiss-

Engelhorn-Museums in Wikimedia

Gemälde im Museum selbst fotografiert 

und Hochgeladen auf Wikimedia

Fall: Reiss-Engelhorn-Museum ./. Wikipedianer, 
Teil 2: 
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2018&Sort=3

&nr=90674&pos=1&anz=195

Mit der Anfertigung eigener Fotografien anlässlich eines Museumsbesuchs hat der 
Beklagte gegen das vertraglich vereinbarte Fotografierverbot verstoßen. Die 

entsprechende Vorschrift in der Benutzungsordnung und aushängende 
Piktogramme mit einem durchgestrichenen Fotoapparat stellen Allgemeine 

Geschäftsbedingungen dar, die wirksam in den privatrechtlichen 
Besichtigungsvertrag einbezogen worden sind und der Inhaltskontrolle 

standhalten. Die Klägerin kann als Schadensersatz wegen der Vertragsverletzung 
des Beklagten gemäß § 280 Abs. 1, § 249 Abs. 1 BGB verlangen, dass der 

Beklagte es unterlässt, die Bildaufnahmen durch Hochladen im Internet öffentlich 
zugänglich zu machen. Dieses Verhalten stellt ein äquivalent und adäquat 

kausales Schadensgeschehen dar, das einen hinreichenden inneren 
Zusammenhang mit der Vertragsverletzung aufweist. 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2018&Sort=3&nr=90674&pos=1&anz=195


Was bedeutet der Urheberrechtsschutz für 

die Nachnutzung ?

• Rechteinhaber muss vor der Nutzung gefragt werden: Insbes. bei

• Vervielfältigung und Verbreitung

• Öffentlicher Wiedergabe (auch: Ins-Netz-Stellen)



Wer ist „Urheber“ ?

• § 7 Urheber

• Urheber ist der Schöpfer des Werkes. >

§ 10 Vermutung der Urheber- oder Rechtsinhaberschaft

> Bis zum Beweis des Gegenteils: Die Urheber-Angabe zählt

Eine Institution oder ein Verlag kann kein „Urheber“ sein

Abbildung: Georg Lührig, Deutsche Fotothek, 
http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de
, https://www.deutsche-digitale-
bibliothek.de/item/YPTTMKDEL24TCJSUY5QNJ3CIYQH5IH7O



Recht am eigenen Bild

§ 22 KunstUrhG: „Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet 
oder öffentlich zur Schau gestellt werden“

Bilder aus dem 
Bereich der 
Zeitgeschichte

Bilder, auf denen die Person nur 
als Beiwerk erscheint

Rössing, Roger & Rössing, Renate (Fotograf) 
Versammlung

Bilder von öffentlichen 
Veranstaltungen,  Versammlungen, 
Aufzügen

Klaus Morgenstern (Fotograf): 
Prof. Dr. Jürgen Habermas, 

Philosoph / Soziologe; Gerhard 
Schröder, SPD-Politiker

Fotograf: Weber, Wolfgang

Ausnahmen, § 23 KunstUrhG:
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Agenda

1. Schutzrechte am Bild: Urheberrecht und Anderes

2. Grenzen des Urheberrechtsschutzes 

3. Lizenzen

4. Open Access



Grenzen des Urheberrechtsschutzes: Wann darf ein 
Werk ohne Zustimmung des Rechteinhabers genutzt 
werden ?



Ablauf der Schutzfrist

By: Hand Drawn
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Quelle: https://icon-icons.com/de/symbol/Tod/87711

„Persönliche geistige 
Schöpfung“ (§ 2 UrhG) 
Urheberrechts-Schutz  von 
Texten, Fotos usw. 

+ 70 Jahre 

(§ 64 

UrhG)
Bei anonymen / 

pseudonymen 

Werken: 70 Jahre 

nach Erschaffung 

bzw. 

Veröffentlichung

Schutzfrist

Leopold Ludwig Müller, Maler vor Staffelei 
Fotograf*in: Dietmar Katz
Namensnennung - Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen 
Bedingungen 3.0 Deutschland

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://icon-icons.com/de/symbol/Tod/87711


|

Ausnahmeregelungen („Schranken“ des Urheberrechts)

Fotograf*in: Willy Pragher | Digitalisierung: Landesarchiv Baden-Württemberg
Namensnennung 3.0 Deutschland

z.B.:
- Zitatrecht
- Panoramafreiheit
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§ 51 Zitate

Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung 

und öffentliche Wiedergabe eines 

veröffentlichten Werkes zum Zweck des 

Zitats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang 

durch den besonderen Zweck gerechtfertigt 

ist. 

….

Erlaubnisregelung: Zitatrecht
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- „Veröffentlicht“ (Auch Vorträge)
- „Einzelne“ Werke
- Zitatzweck: Hinreichender innerer Zusammenhang muss 

hergestellt sein, z.B. Belegcharakter, Unterstützung des 
eigenen Gedankengangs, Geistige Auseinandersetzung mit 
dem zitierten Werk.

- > Kein Zitat: 
- Ersparen eigener Ausführungen
- Ausschmückung

- Bearbeitung/Umgestaltung nur wenn unbedingt für die Wiss. 
Arbeit erforderlich, die Größe verändern oder Darstellung in 
schwarz-weiß Aber: i.d.R. kein Zuschnitt, Einfärbung

- „Credit“: Angabe des Urhebers, ggf. des Verlags (§ 63 UrhG)

Erlaubnisregelung: Zitatrecht
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Zitatzweck: Hinreichender innerer Zusammenhang

▪ Notwendigkeit – Gerade dieses Bild muss es sein: z.B. Bei einem Aufsatz 
über Kumuluswolken: Es darf nicht irgendein fremdes Foto einer 
Kumuluswolke verwendet werden

▪ so viel wie nötig, so wenig wie möglich
▪ Gegenstand des zitierten Werkes muss zum zitierenden Werk passen: 

Buch- oder Musikcover dürfen nicht abgebildet werden, wenn 
Gegenstand der Arbeit der Inhalt eines Buches oder die Musik ist

Das Zitatrecht umfasst auch das Recht am Foto des zitierten Werkes !

§ 51 S.1 Nr.1 (Wissenschaftliches Großzitat): 

…einzelne Werke dürfen nach der Veröffentlichung in ein selbständiges 
wissenschaftliches Werk zur Erläuterung des Inhalts aufgenommen werden
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Zitier-Link in der Deutschen Digitalen Bibliothek
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
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Panoramafreiheit (?)
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§ 59 UrhG: Werke an öffentlichen Plätzen

(1) Zulässig ist, Werke, die sich bleibend an öffentlichen Wegen, 
Straßen oder Plätzen befinden, mit Mitteln der Malerei oder 

Graphik, durch Lichtbild oder durch Film zu vervielfältigen, zu 
verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Bei Bauwerken erstrecken 

sich diese Befugnisse nur auf die äußere Ansicht.
…

- nur, wenn ohne Hilfsmittel (z.B. Leitern)
- „Äußere Ansicht“: Auch das Innere öffentlich zugänglicher 

Gebäude fällt nicht darunter
- Luftbilder (z.B durch Drohnen) von Bereichen, die nicht von 

öffentlichen Wegen aus einsehbar sind, fallen nicht unter die 
Panoramafreiheit

Erlaubnisregelung: Panoramafreiheit



09.04.2025Wissenschaftliches Publizieren für Promovierende Seite 39

Agenda

1. Schutzrechte am Bild: Urheberrecht und Anderes

2. Grenzen des Urheberrechtsschutzes 

3. Lizenzen

4. Open Access
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Wenn die „Schrankenregeln“ 
nicht passen: (Lizenz-) 

Vereinbarungen über die 

Nutzung erforderlich

Lizenzen

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Button_DINA_Voraussetzungen_Di
gitale_Nachhaltigkeit_05_Freie_Lizenz.svg
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Lizenzen von der Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst

• vertritt zahlreiche KünstlerInnen und ihre Erben bzw. ausländische 
Verwertungsgesellschaften

• schließt Individualverträge zur Nutzung für einen bestimmten Zweck, Umfang 
(im Gegensatz zu allgemeinen Lizenzen wie Creative Commons) 
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Bildagenturen

• vertreten 
zahlreiche 
Bildgeber

• bieten 
Leistungen 

(direkte 
Bereitstellung 
von Bildern)

• Bedingungen 
oft restriktiver 

als bei 
Bildgeber 

selbst
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Bildagenturen

Das gleiche Werk (Kunstwerk u. Foto) ist von BnF als public domain freigegeben
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„Freie“ Lizenzen/ Open-Content-Lizenzen

Wie dürfen CC- lizenzierte Bilder 

nachgenutzt werden ?

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/
http://img.labnol.org/di/cc0.png
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/
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https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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Was ist bei der Nachnutzung von CC-
Lizenzierten Bildern zu beachten ?

• Angabe des (in der Quelle genannten) Urhebers
• URI (z.B. Internetadresse) der Quelle
• Titel
• Angabe der Lizenz mit Link
• Ggf. Hinweis, dass das Bild abgewandelt ist (z.B. 

„beschnitten am unteren Rand“)>

Beweissicherung ! (Mindestens) Screenshot der Quelle mit 
sichtbarer Lizenz
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Was ist bei der CC-Lizenzierung der 
eigenen Publikation zu beachten, wenn 

sich darin Bildzitate befinden ?  

• Die CC-Lizenz gilt nicht für ein Bild, das in der Publikation 
„nur“ zitiert wird !

• > Das muß klar zum Ausdruck kommen, z.B. durch einen 
Infotext neben der Lizenz und/ oder am zitierten Bild, z.B.:

„Die Inhalte dieser Arbeit werden unter der Lizenz CC by 3.0 

Deutschland (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de) 

bereitgestellt. Dies gilt nicht für zitierte oder verlinkte Inhalte 

anderer Autoren“
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Mögliche Kosten bei Bildrechts-Verstößen

Abmahnung durch Rechtsanwalt. Was ist das ?

- Aufforderung zur Unterlassung
- Aufforderung zur Unterzeichnung einer 

strafbewährten Unterlassungserklärung
- Ggf. Schadensersatz (Lizenzanalogie: Berechnung 

der Höhe des Schadensersatzes angelehnt an 
Tabelle der Mittelstandsgemeinschaft Foto-
Marketing (MFM)

- Rechtsanwaltsgebühren-Forderung
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50 – 100 % Aufschlag bei fehlender Urheberbenennung

https://www.rechtambild.de/2012/04/kg-berlin-50-strafzuschlag-fur-fehlende-urheberbenennung/
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Agenda

1. Schutzrechte am Bild: Urheberrecht und Anderes

2. Grenzen des Urheberrechtsschutzes 

3. Lizenzen

4. Open Access
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http://noa.wp.hs-hannover.de/

http://noa.wp.hs-hannover.de/
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https://www.europeana.eu/

https://www.europeana.eu/
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http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/484089544

http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/484089544
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https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/

Deutsche Digitale 

Bibliothek
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Deutsche Digitale Bibliothek
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https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/7769/
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Teilnahmebescheinigungen erhalten Sie via 

fachinfo@sbb.spk-berlin.de

(Formulare bitte vorausfüllen – danke!)

mailto:fachinfo@sbb.spk-berlin.de
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Kontaktdaten

Armin Talke, LL.M.

Deutsche Digitale Bibliothek 

Recht

Tel.: +49 (0)30-266-41 1430

E-Mail: a.talke@hv.spk-berlin.de

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de

Foto: Kaya Tasci


